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A TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

BAUPLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 
(§ 9 Abs. 1 bis 7 BauGB)

1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

Im räumlichen Geltungsbereich des Änderungsbebauungsplans werden folgende Festsetzungen bezüglich der 
Art der baulichen Nutzung getroffen:

Dorfgebiet (MD, § 5 BauNVO)

Tankstellen im Sinne des § 5 Abs. 2 Nr. 9 BauNVO sind gemäß § 1 Abs. 5 BauNVO unzulässig.

2. MAß DER BAULICHEN NUTZUNG (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

2.1 Grundflächenzahl (§§ 16, 17 und 19 BauNVO)

Gemäß Eintrag in die Nutzungsschablone wird die maximale Grundflächenzahl (GRZ) wie folgt festgesetzt:

Dorfgebiet (MD): 0,6 

2.2 Geschossflächenzahl (§§ 16, 17 und 20 BauNVO)

Gemäß §17 Abs. 1 BauNVO wird die maximale Geschossflächenzahl (GFZ) wie folgt festgesetzt:

Dorfgebiet (MD): 1,2

2.3 Anzahl der Vollgeschosse: (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO) 

Die Anzahl der Vollgeschosse wird im gesamten Plangebiet auf maximal zwei Geschosse festgesetzt. 

2.4 Höhe der baulichen Anlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO) 

Für die Festsetzungen zur Begrenzung der baulichen Höhenentwicklung der baulichen Anlagen 
wird das Geländeniveau an der Südostseite des geplanten Gebäudes als Bezugspunkt festgesetzt.

Die Traufhöhe wird definiert, als die Schnittkante zwischen den Außenflächen des aufgehenden Mauerwerks 
und der Oberkante der Dachhaut. Die Traufhöhe darf bei einem Satteldach 6,80 m nicht übersteigen.

Bei Gebäuden mit Flachdächern darf die OK der Attika maximal 6,50 m betragen. Die Höhe der Attika ist 
definiert durch den Schnittpunkt der Außenwand mit der Oberkante der Attika.

2.5 Stellung der baulichen Anlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB) 

Die in der Planzeichnung eingetragenen Hauptfirstrichtungen sind als zwingende Festsetzungen verbindlich.

3. BAUWEISE, ÜBERBAUBARE UND NICHT ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN 
(§ 9 Abs. 1 Nr.2 BauGB)

3.1 Besondere Bauweise (§ 22 Abs. 4 BauNVO)

Für das gesamte Plangebiet der Bebauungsplanänderung wird die Bauweise nach § 22 Abs. 4 
Baunutzungsverordnung als „besondere Bauweise“ A 1 festgesetzt. Diese wird differenziert in: A 1 .a) und A 1 - b)

A 1 - a): - Südlich der Planstraße B "Am Birnbach" werden die längs zum Grundstücksverlauf (Langseite) zu 
errichtenden Gebäude - gemäß des derzeitigen Bestandes - an die nordöstliche Grundstücksgrenze angebaut. 
Die quer zur Grundstücksachse zu errichtenden Gebäude, d.h. die am nächsten zur Planstraße B 
"Am Birnbach" gelegenen Häuser, werden beidseitig auf den Grundstücksgrenzen errichtet. 
Dadurch entsteht von der Planstraße B "Am Birnbach" eine geschlossene Bauweise.

A 1 -b) - das zu erstellende Gebäude wird auf die nordöstliche Grundstücksgrenze errichtet und steht quer zur 
Grundstücksachse

3.2 Baugrenze (§ 23 BauNVO)

Im Geltungsbereich des Änderungsbebauungsplanes wird die überbaubare Grundstücksfläche gemäß §23 
Abs.1 BauNVO durch Baugrenzen festgesetzt.

4. FLÄCHEN FÜR STELLPLÄTZE UND GARAGEN (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i. V. m. § 12 BauNVO)

Garagen sind nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen - in das Gebäude integriert oder unmittelbar 
an das Gebäude angebaut - unterzubringen.
Freistehende Garagen sind unzulässig.

5. REGELUNGEN ...FÜR DEN DENKMALSCHUTZ (§ 9 Abs. 5 BauBG)

Aus der Denkmalliste Rheinland-Pfalz vom Dezember 2018 werden die Kulturdenkmale (Einzelobjekte) und 
die Denkmalzone als nachrichtliche Übernahme dargestellt.

BAUORDNUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN
(§ 9 Abs. 4 BauGB i. V. m. § 88 Abs. 1 und 6 LBauO)

1.1 Dachform

Für den Geltungsbereich der Änderung des Bebauungsplanes sind zulässig:
A 1 -a) Satteldächer
A 1 -b) Flachdach.

1.2 Dachneigung

Die allgemein zulässige Dachneigung muss bei Satteldächern zwischen 38° und 50° betragen. 
Die allgemein zulässige Dachneigung darf bei Flachdächern nicht 5° überschreiten.

1.3 Dacheindeckung

Für die Dacheindeckung sind bei Satteldächern nur naturrote bis rotbraune, unglasierte Ziegel zulässig.
Unzulässig sind insbesondere glänzende, engobierte Ziegel oder andere glänzende Materialien. 
Solaranlagen und Dachbegrünungen sind generell zulässig. Bei Flachdächern sind auch Kiesschüttungen 
möglich.

1.4 Traufausbildung

Die Höhe der Traufausbildung darf 30 cm nicht überschreiten. Traufverschalungen sind unzulässig.
Regenrinnen sind als vorgehängte, offene Regenrinnen auszubilden und nicht zu verkleiden.

1.5 Dachaufbauten

Dachgauben zur Belichtung und Belüftung des Dachgeschosses sind zulässig und erwünscht, sie dürfen jedoch 
in der Summe ihrer Breite ½ der Trauflänge der jeweiligen Dachseite nicht überschreiten.
Dachgauben sind als Sattel- oder Dreiecksgauben oder als Zwerchhäuser auszuführen.
Satteldachgauben haben stehende Formate einzuhalten, d. h. ihre Höhe (ohne Giebeldreieck) ist stets größer als 
ihre Breite. Für die Verschalung sind Holzverschalungen, Verputz, und Doppelstegfalzbleche in Zink oder Kupfer 
zulässig. Ausgeschlossen sind Keramik, Zementfaserplatten und -schindeln.

1.6 Dacheinschnitte und Dachflächenfenster

Die Dachflächen sind geschlossen. Ausnahmsweise sind Dacheinschnitte zulässig, wenn. Ihre Gesamtbreite 
höchstens 1/3 der Trauflänge der jeweiligen Dachseite des Gebäudes beträgt. Die Höchstbreite eines 
Dacheinschnittes beträgt 3,5 m. Von der Traufe und vom First sind ausreichende Abstände einzuhalten. 
Der Mindestabstand der Öffnungsfläche vom Ortgang beträgt 1,5 m.

Dachflächenfenster können ausnahmsweise bis zu einer Glasfläche von 0,8 m² je Einzelfenster zugelassen 
werden. Sie haben stets stehende Formate, d. h. die Höhe der Fenster ist größer als ihre Breite. Mehrere 
Dachflächenfenster nebeneinander halten einen Abstand von mindestens 0,5 m untereinander ein.
Der Abstand mehrerer Dachflächenfenster zur Traufe ist stets gleich.

1.7 Fassaden- und Wandgestaltung

Die Fassaden aller Gebäude sind als Putzfassade oder mit Holzverkleidung ohne Lackierung in Natur auszuführen.
Sockel, Gewände u. ä. können aus Sandstein oder Materialien mit vergleichbarer Erscheinungsform hergestellt 
werden. Fassaden dürfen nicht verklinkert werden. Glatte und glänzende Oberflächen (Verkleidung aus Fliesen, 
Kunststoff und Metall und Anstriche in Ölfarbe) sind auch nicht ausnahmsweise zulässig. 
Weiterhin sind alle Arten von Glasbausteinen für die Fassadengestaltung unzulässig.

1.8 Farbgebung

Als Farben für die Gestaltung der Außenwände der Gebäude und für außenliegende Mauern sowie die 
Grundstückseinfriedungen sind zulässig:
Gebrochene Weißtöne sowie gelbliche bis sandfarbene Naturtöne sowie Holzverkleidungen in Natur.
Ausnahmsweise können andere gedeckte Farbtöne (Pastellfarben) zugelassen werden
Als Außenanstriche unzulässig sind:
Alle nicht abgetönten oder glänzenden Farben, insbesondere Lacke oder Ölfarben.

1.9 Mauern und Einfriedungen

Als Einfriedungen der bebauten und bebaubaren Grundstücke sind zulässig:
· Holzlattenzäune (sog. „Staketenzäune“)
· Sandsteinmauern mit einer Höhe von maximal 30 cm und aufgesetzten Staketenzäunen
· Sandsteinmauern mit aufgesetzten Zäunen aus T-Profilen (Stahl)
Tore im Bereich der Hofzufahrten sind als Holz- oder vollflächige Stahltore auszuführen.
Unzulässig sind Aluminium- oder Kunststofftore sowie nicht vollflächige Metalltore.

Grundstückseinfriedungen im Bereich der Vorgärten dürfen nur direkt an der Grenze zum öffentlichen Straßenraum 
sowie seitlich zum Nachbargrundstück errichtet werden.

Für die nicht bebaubaren Grundstücke:
· Holzlattenzäune (Staketenzäune),
· Vollflächige Sandsteinmauern gemäß des derzeitigen Bestands in den Nutzgärten entlang des Birnbachs
· Sandsteinmauern mit aufgesetzten Staketenzäunen oder aufgesetzten Zäunen aus T-Profilen (Stahl)

Außer den vorangehend genannten Einfriedungen dürfen auch geschnittene Hecken (vorzugsweise - Hainbuche 
[Carpinus betulus]) als Grundstückseinfriedung verwendet werden. Die zulässigen Pflanzen sind aus der Pflanzliste 
(vgl. Punkt III des rechtskräftigen Bebauungsplanes „Mönchwiesen“) auszuwählen. Ein Bepflanzen von 
Einfriedungsmauern (bspw. Sandsteinmauer mit wildem Wein berankt) ist zulässig.

1.10 Abgrabungen und Aufschüttungen

Auf der dem öffentlichen Straßenraum zugewandten Seite der Gebäude sind Abgrabungen (Lichtschächte) in einem 
Bereich bis maximal 1,20 m, gemessen von der Vorderkante der Hauswand zulässig.

Aufschüttungen (Geländemodellierungen) sind bis zu einer Höhe von maximal 0,80 m, gemessen ab Oberkante 
Straßenbelag der am nächsten gelegenen Straßenseite (=Niveau 0,0) zulässig.

Abgesenkte Garageneinfahrten (Rampen) sind unzulässig. Garagen sind ebenerdig anzuordnen.

1.11 Standplätze für Abfallbehälter

Im Vorgartenbereich frei stehende Abfallbehälter oder Müllboxen sind unzulässig.
Sie sind im Gebäude, oder gestalterisch integriert an dessen Außenwand unterzubringen.

2. Gestaltung der unbebauten Grundstücksflächen der bebauten Grundstücke (§ 88 Abs.1 Nr. 7 LBauO) 

Pro 200 m² nicht überbauter Grundfläche der bebaubaren Grundstücke ist mindestens ein einheimischer Obstbaum 
gemäß den Bestimmungen des landespflegerischen Planungsbeitrages (vgl. Punkt III des rechtskräftigen 
Bebauungsplanes „Mönchwiesen“) anzupflanzen. Er muss den im landespflegerischen Planungsbeitrag spezifizierten 
Mindestqualitätsanforderungen entsprechen.

Aus landschaftspflegerischen Gründen sind bei allen Pflanzungen auf den bebaubaren Grundstücken im 
Geltungsbereich des Bebauungsplanes, die über die o. g. Mindestanforderungen hinausgehen, vorwiegend 
einheimische Laubbaum- und Straucharten gemäß den Ausführungen des landespflegerischen Planungsbeitrages 
(vgl. Punkt III des rechtskräftigen Bebauungsplanes „Mönchwiesen“) Arten zu verwenden.

Alle Pflanzen sind spätestens während der Pflanzperiode einzubringen, die auf die Fertigstellung (Bezugsfertigkeit) der 
baulichen Anlage folgt.

Alle erstellten Neupflanzungen sind sachgemäß zu pflegen. Pflanzausfälle sind in der darauffolgenden Pflanzperiode in 
gleicher Qualität und Größe zu ersetzen. Die mindestens zu pflanzenden Bäume dürfen auch in späteren Jahren nicht 
eigenmächtig entfernt werden.

C VERFAHRENSVERMERKE

1. Änderungsbeschluss
Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Ilbesheim hat in seiner Sitzung am 11.09.2018 beschlossen, den Bebauungsplan gemäß 
§ 13a BauGB i. V. m. § 13 BauGB im vereinfachten Verfahren zu ändern. 

2. Öffentliche Auslegung des Planentwurfs
Der Planentwurf lag gemäß § 13 Abs. 2 Nr. 2 BauGB i. V. mit § 3 Abs. 2 BauGB nach Bekanntmachung vom ..........…............... 
in der Zeit vom …..........…............... bis einschließlich ….............…............ öffentlich aus.

3. Beteiligung der Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB
Das Verfahren zur Beteiligung der Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange wurde gemäß § 13 Abs. 2 Nr. 3 
BauGB i. V. mit § 4 Abs. 2 BauGB am …..........…..........…..........…............ eingeleitet.

Abgabefrist der Stellungnahmen war am …..........…..........…..........…..........…...........

4. Abwägung der Stellungnahmen
Der Gemeinderat hat gemäß § 1 Abs. 7 i. V. m. § 13 BauGB in seiner Sitzung am …..............…............ über die innerhalb der 
gesetzten Frist eingegangenen Stellungnahmen beraten und diese gegeneinander sowie untereinander gerecht abgewogen.

5. Satzungsbeschluss
Die Gemeinde hat in seiner Sitzung am …..........…..........…..........…............... die vereinfachte Änderung des Bebauungsplans 
gemäß § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen.

6. Ausfertigung
Das Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplans ist abgeschlossen. Der textliche und zeichnerische Inhalt stimmt mit dem 
Willen des Ortsgemeinderats Ilbesheim überein.
Das für den Bebauungsplan vorgeschriebene gesetzliche Verfahren wurde eingehalten. Der Bebauungsplan tritt am Tag seiner 
Bekanntmachung in Kraft.

Ausgefertigt:
Ilbesheim, den …..…..…..…..…..…...

(Hieb)
Ortsbürgermeister

7. Bekanntmachung des Beschlusses des Bebauungsplanes
Der Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan ist gemäß § 10 Abs. 3 BauGB am ………….. ortsüblich bekannt gemacht 
worden.

(Hieb)
Ortsbürgermeister

Planzeichenerklärung

1. Art der baulichen Nutzung

         Dorfgebiet

2. Maß der baulichen Nutzung

         Grundflächenzahl als Höchstmaß (GRZ)

         Geschossflächen als Höchstgrenze (GFZ)

         Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß (als römische Ziffer)

3. Bauweise; überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen und 
    Stellung derbaulichen Anlagen

         Bauweise:
         
         Siehe textliche Festsetzung des Bebauungsplanes 3.1

         Siehe textliche Festsetzung des Bebauungsplanes 3.1

         Überbaubare Grundstücksfläche:
           = durch Baugrenzen umgrenzter Bereich
              nicht überbaubare Grundstücksfläche

         Stellung baulicher Anlagen:
         Hauptfirstrichtung und Gebäudelängsachse der Hauptbaukörper

14. Regelungen für die Stadterhaltung und für den Denkmalschutz

         Nachrechtliche Übernahme Kulturdenkmal, Einzeldenkmal

         Denkmalschutzzone

15. Sonstige Planzeichen

         Grenze des räumlichen Geltungsbereiches "Mönchwiesen"

         Abgrenzung des Änderungsbereichs

                         vorgeschlagene Grundstücksgrenzen (unverbindlich)

       Abgrenzung zwischen verschiedenen Festsetzungen innerhalb 
         des Baugebietes

16. Planzeichen zur Darstellung des Bestandes

         Gebäude

         Grundstücksgrenze 

         Flurstücksnummer    

MD

0,6

1,2

II

7

48/5

A1 - A

A1 - B

D

D

   

B RECHTSGRUNDLAGEN

· Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBI. I S. 3634) 
· Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBI. I S. 3786)
· Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts (Planzeichenverordnung vom 

18. Dezember 1990 - PlanZV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Dezember 1990 (BGBI. 1991 I S.58), 
zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 04. Mai 2017 (BGBI. I S. 1057)

· Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. November 1998, mehrfach 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15. Juni 2015 (GVBl. S. 77)

· Raumordnungsgesetz (ROG) vom 22. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2986), das zuletzt durch Artikel 2 Absatz 15 des 
Gesetzes vom 20. Juli 2017 (BGBl. I S. 2808) geändert worden ist

· Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15. 
September 2017 (BGBl. I S. 3434) geändert worden ist 

· Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) Rhl.-Pf. i. d. F. v. 31. Januar 1994, zuletzt geändert durch Artikel 7 des 
Gesetzes vom 02. März 2017 (GVBl. S. 21)

· Denkmalschutzgesetz Rheinland-Pfalz (DSchG) vom 23. März 1978 (GVBI. 1978, 159), zuletzt geändert durch Art. 3 
des Gesetzes vom 03. Dezember 2014 (GVBI. S.245).

Lageplan

Quelle: Landschaftsinformationssystem der Naturschutzverwaltung Rheinland-Pfalz

Plangebiet

Bebauungsplan "Mönchwiesen - 1.Teiländerung und Erweiterung"                                                                                                                                                                   OG Ilbesheim b. Landau 
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